
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2015

Daten für die Monate 
12/2015 bis 2/2016

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.12.15, 11.1.16, 10.2.16
ESt, KSt = 10.12.15
GewSt, GrundSt = 15.2.16

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.12.15, 14.1.16, 15.2.16
ESt, KSt = 14.12.15
GewSt, GrundSt = 18.2.16

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/15 = 28.12.15
Fälligkeit Beiträge 1/16 = 27.1.16
Fälligkeit Beiträge 2/16 = 25.2.16

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/14 2/15 5/15 9/15
+ 0,8 % + 0,1 % + 0,7 %   0,0 %

Für Arbeitgeber

Jobticket als Sachbezug – Darauf ist zu achten! 

| Im Unterschied zum Fahrtkostenzuschuss leistet der Arbeitgeber beim Jobticket 
keinen Barzuschuss zu den Fahrtkosten, sondern kauft die Fahrkarte direkt beim 
Verkehrsverbund. Gibt er sie unentgeltlich oder verbilligt an den Arbeitnehmer 
weiter, entsteht ein geldwerter Vorteil. Lohnsteuer und Sozialabgaben können je-
doch vermieden werden, wenn gewisse Spielregeln eingehalten werden. |

Grundsätzliches

Ein geldwerter Vorteil liegt nicht vor, 
wenn der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern ein Jobticket zu dem mit dem 
Verkehrsträger vereinbarten Preis 
überlässt (Jedermannrabatt). 

Gibt der Arbeitgeber das Jobticket je-
doch unentgeltlich oder verbilligt weiter, 
entsteht ein steuerpflichtiger Vorteil, 
wenn die monatliche Sachbezugsfrei-
grenze von 44 EUR – durch den Wert der 
Fahrkarte oder andere Sachbezüge – 
überschritten ist. In diesem Fall kann der 
Arbeitgeber den Vorteil jedoch mit 15 % 
pauschal versteuern, was Beitragsfrei-
heit in der Sozialversicherung auslöst.

Zuflusszeitpunkt

Da sich die 44 EUR-Freigrenze auf den 
jeweiligen Monat bezieht, ist es von we-
sentlicher Bedeutung, wann der Sach-

bezug „Jobticket“ zufließt. In einer ak-
tuellen Verfügung weist das Bayerische 
Landesamt für Steuern da rauf hin, dass 
die 44 EUR-Freigrenze bei der monat-
lichen Überlassung einer Monats marke 
oder einer monatlichen Fahrberechti-
gung für ein Jobticket, das für einen 
längeren Zeitraum gilt, anwendbar ist. 

Hiervon sind z.B. umfasst:

 • Fälle, in denen tatsächlich monatli-
che Tickets („Monatsmarken“) mo-
natlich ausgehändigt werden oder

 • Tickets, welche an sich für einen
längeren Zeitraum gelten, aber je-
den Monat (neu) „aktiviert/freige-
schaltet“ werden.

Entscheidend für den Zuflusszeitpunkt 
sind überdies die Tarif- und Nutzungs-
bestimmungen: Sehen diese für ein 
Jobticket vor, dass die jeweilige monat-

liche Fahrberechtigung durch die recht-
zeitige monatliche Zahlung  erworben 
wird, fließt der geldwerte Vorteil aus 
dem Sachbezug „Jobticket“ nach An-
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sicht des Bayerischen Landesamts für 
Steuern monatlich zu – also nicht etwa 
bei Kauf/Teilnahmeerklärung für den 
gesamten  Gültigkeitszeitraum.

◼◼ Beispiel

Der Arbeitnehmer erhält von seinem 
Arbeitgeber zum 1.1.2015 unentgelt-
lich eine Fahrkarte für die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Strecke zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte. Die Karte hat den 
Aufdruck „gültig bis 31.12.2016“. Nach 
den Tarifbestimmungen des Verkehrs-
anbieters wird die monatliche Fahrbe-
rechtigung während der Gültigkeits-
dauer (1.1.2015 bis 31.12.2016) durch 
die rechtzeitige monatliche Zahlung 
erworben. Der geldwerte Vorteil be-
trägt monatlich 42 EUR. Weitere mit 
dem Marktpreis zu bewertende Sach-
bezüge liegen nicht vor.

Lösung: Die 44 EUR-Freigrenze ist nach 
Auffassung des Bayerischen Landes-
amts für Steuern anwendbar. Da es sich 
um die monatliche Fahrberechtigung 
eines Jobtickets handelt, das für einen 
längeren Zeitraum gilt, fließt der geld-
werte Vorteil monatlich zu.

Beachten Sie | Die Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen hat beim letzten 
Punkt eine andere Ansicht vertreten. 
Danach bleiben Sonderkündigungsbe-
dingungen, die Möglichkeit des unter-
jährigen Einstiegs von Arbeitnehmern 
während des Vertragsjahres/der Ver-
tragsperiode sowie die monatliche Ab-
buchung/Zahlung des Entgelts für die 
Jobtickets unberücksichtigt.  

Quelle | Bayerisches Landesamt für Steuern 
vom 12.8.2015, Az. S 2334.2.1-98/5 St 32, OFD 
Nordrhein-Westfalen vom 24.11.2014, Kurzinfo 
LSt 7/2014 

Für alle Steuerpflichtigen

Neues zum Abzug von Kinderbetreuungskosten 

| Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen hat zu einigen Zweifelsfragen im Bereich 
der Kinderbetreuungskosten Stellung genommen und damit das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums aus 2012 in wichtigen Punkten ergänzt. |

Voraussetzungen

Steuerpflichtige können Kinderbetreu-
ungskosten als Sonderausgaben abset-
zen. Begünstigt sind 2/3 der Aufwen-
dungen (maximal 4.000 EUR pro Kind). 
Damit der Abzug gelingt, sind folgende 
Voraussetzungen zu beachten:

 • Kosten für die Kinderbetreuung 
(nicht: Verpflegung, Unterricht),

 • Kind gehört zum Haushalt des 
Steuerpflichtigen,

 • Kind hat das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet (ohne Altersbe-
schränkung, wenn Behinderung – 
außerstande, sich selbst zu unter-
halten – vor dem 25. bzw. 27. Le-
bensjahr eingetreten ist), 

 • Rechnung liegt vor (ggf. Alterna-
tivnachweis, z.B. Vertrag, zulässig),

 • Zahlung auf ein Konto des Leis-
tungserbringers (unbare Zahlung).

Klarstellungen  
der OFD Niedersachsen

Grundsätzlich schließen sich das Be-
treuungsgeld und eine Kinderbetreuung 
gegenseitig aus. Das Betreuungsgeld 
wird aber in solchen Fällen weiter ge-
währt, die in § 4a Abs. 2 BEEG (= Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit) aus-
drücklich genannt sind (z.B. schwere 
Krankheit). Ist dies der Fall, ist das Be-
treuungsgeld beim Sonderausgabenab-
zug nicht mindernd zu berücksichtigen.

Der Sonderausgabenabzug entfällt 
nicht, wenn die Betreuungsleistung, für 
die der Steuerpflichtige eine Rechnung 
erhalten hat, vom Konto eines Dritten 
bezahlt worden ist (abgekürzter Zah-
lungsweg). Ob der Steuerpflichtige dem 
Dritten die Aufwendungen erstattet, ist 
insoweit irrelevant. 

Bei nicht verheirateten, dauernd ge-
trennt lebenden oder geschiedenen El-
tern ist grundsätzlich nur der Elternteil 
zum Sonderausgabenabzug berechtigt, 
der die Kosten getragen hat und zu des-
sen Haushalt das Kind gehört. Hat nur 
der Elternteil, in dessen Haushalt das 
Kind lebt, den Kinderbetreuungsvertrag 
abgeschlossen und zahlt auch nur die-
ser Elternteil das Entgelt von seinem 
Konto, so kann der Sonderausgabenab-
zug weder vollständig noch anteilig dem 
anderen Elternteil zugeordnet werden. 
Hier gilt es also gegenzusteuern.

Quelle | OFD Niedersachsen vom 27.4.2015, 
Az. S 2221b - 1 - St 236, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144778

Für GmbH-Gesellschafter

Ist der Verkauf von  
Streubesitzbeteiligungen 
bald steuerpflichtig?

| Das Bundesfinanzministerium hat 
den Interessenverbänden im Juli einen 
Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur 
Reform der Investmentbesteuerung zu-
kommen lassen. Enthalten ist u.a. die 
Einführung einer Steuerpflicht für Ver-
äußerungsgewinne aus Streubesitzbe-
teiligungen. |

Hintergrund

Derzeit ist die Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen durch eine Kapi-
talgesellschaft steuerfrei. Eine Besteu-
erung von Dividenden aus Streubesitz-
anteilen wurde aus europarechtlichen 
Gründen bereits 2013 eingeführt. Eine 
Streubesitzbeteiligung liegt grundsätz-
lich vor, wenn die Beteiligung zu Beginn 
des Kalenderjahres weniger als 10 % 
betragen hat. 

Beabsichtigte Neuregelung

Künftig sollen auch Veräußerungsge-
winne aus Beteiligungen im Streubesitz 
in die Steuerpflicht einbezogen werden. 
Die Neuregelung gilt indes „nur“ für 
den Verkauf durch Kapitalgesellschaf-
ten. Im Bereich der Einkommensteuer 
(Beteiligungen im Betriebs- oder Pri-
vatvermögen) bleibt es bei den bisheri-
gen Regelungen.

Handelt es sich bei einem Beteiligungs-
unternehmen, das mit Gewinn verkauft 
wird, um ein beihilfefähiges Unterneh-
men (im Sinne der Leitlinien für staatli-
che Beihilfen zur Förderung von Risiko-
finanzierungen), soll der Veräußerungs-
gewinn begünstigt sein (30 % des inves-
tierten Betrags, höchstens die ohne die 
Vergünstigung zu zahlende Körper-
schaftsteuer). Betroffen sind hier insbe-
sondere Beteiligungen an sogenannten 
Business Angels und an Startups.

Obwohl die Neuregelung erst für Veräu-
ßerungsvorgänge nach dem 1.1.2018 
vorgesehen ist, sollten Anleger den wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens aufmerksam verfolgen und gege-
benenfalls Vorsorge durch einen vorzei-
tigen (steuerfreien) Verkauf treffen.

Quelle | Diskussionsentwurf des BMF für ein 
Gesetz zur Reform der Investmentbesteue-
rung vom 21.7.2015
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Für Unternehmer

Bauabzugsteuer:  
Einbehalt auch für  
Fotovoltaikanlagen 

| Nach neuer (bundeseinheitlicher) Ver-
waltungssicht ist die Installation einer 
Fotovoltaikanlage an oder auf einem 
Gebäude eine Bauleistung im Sinne des 
§ 48 Einkommensteuergesetz (EStG). 
Auch die Aufstellung einer Freilandfoto-
voltaikanlage kann den Bauleistungsbe-
griff erfüllen. Der Leistungsempfänger 
ist somit unter gewissen Voraussetzun-
gen zum Steuerabzug verpflichtet. |

An der Sichtweise, dass Fotovoltaikanla-
gen als Betriebsvorrichtungen nicht den 
Begriff des Bauwerks erfüllen, hält die 
Finanzverwaltung nicht mehr fest. Nach 
der Übergangsregelung wird es für 
Fälle bis zum 31.12.2015 (Zeitpunkt der 
Entstehung der Bauabzugsteuer) aller-
dings nicht beanstandet, wenn ein Ab-
zug der Bauabzugsteuer unterbleibt.

Hintergrund 

Bestimmte Leistungsempfänger haben 
für im Inland erbrachte Bauleistungen 
einen Steuerabzug in Höhe von 15 % 
des Rechnungsbetrags einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen. 

Abzugsverpflichtet sind alle Unterneh
mer im Sinne des Umsatzsteuergeset
zes (UStG) und alle juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts. Die Ver-
pflichtung gilt auch für Kleinunterneh-
mer, pauschal versteuernde Land- und 
Forstwirte und Unternehmer, die aus-
schließlich steuerfreie Umsätze tätigen.

Von der Abzugsverpflichtung wird abge-
sehen, wenn der Leistende eine Frei
stellungsbescheinigung vorlegt. Liegt 
diese nicht vor und die Gegenleistung 
übersteigt im laufenden Kalenderjahr 
nicht den Betrag von 5.000 EUR, muss 
ebenfalls kein Steuerabzug erfolgen. Die 
Freigrenze beträgt 15.000 EUR, wenn 
der Leistungsempfänger ausschließlich 
steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 S. 1 
UStG (Vermietungsumsätze) ausführt.

Beachten Sie | Weiterführende Infor-
mationen erhalten Sie u.a. auf der 
Website des Bundeszentralamts für 
Steuern (www.iww.de/sl1685).

Quelle | Bayerisches Landesamt für Steuern 
vom 16.9.2015, Az. S 2272.1.1-3/8 St 32, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 145376

Für Unternehmer

Elektromobilität soll stärker gefördert werden 

| Die Elektromobilität soll besser gefördert werden. Dazu liegt dem Bundestag jetzt 
die Gesetzesinitiative des Bundesrats vor. Das Gesetz soll am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft treten. Auf zwei Kernpunkte der steuerlichen Förderung von 
Elektroautos ist hinzuweisen. |

Geldwerter Vorteil

Gewährt ein Arbeitgeber eine kosten-
freie oder verbilligte Möglichkeit, die pri-
vaten Elektro- bzw. Hybridelektrofahr-
zeuge seiner Arbeitnehmer aufzuladen, 
soll der geldwerte Vorteil für das Aufla
den der Batterien steuerfrei sein. Diese 
Steuerfreiheit wird nur Sachbezüge um-
fassen, die zusätzlich zum  ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Beachten Sie | Die Steuerfreiheit ist 
begrenzt auf die Jahre 2015 bis 2019.

Sonderabschreibungen

Die steuerliche Förderung im betriebli-
chen Bereich soll in Form von Sonder
abschreibungen für Elektrofahrzeuge 
und Ladevorrichtungen erfolgen. Es 
soll möglich sein, von den Anschaf-
fungskosten einmalig im Jahr der An-
schaffung eine Sonderabschreibung 

zusätzlich zur linearen Abschreibung 
abzuziehen. Diese ist rückläufig gestal-
tet und beträgt im Jahr 2015 = 50 %, in 
2016 = 40 %, in 2017 = 30 %, in 2018 und 
2019 noch 20 %. 

Begünstigt sind nur reine oder hybride 
Elektrofahrzeuge, sogenannte Range-
Extender-Fahrzeuge sowie Ladevorrich-
tungen. Es müssen neue Wirtschafts
güter des Anlagevermögens sein.

Dienstwagenprivileg für Zweiräder?

Der Bundesrat hat die Bundesregie-
rung gebeten zu prüfen, inwieweit die 
Nutzung von Zweirädern mit Elektro-
unterstützung bzw. mit Elektroantrieb 
gefördert werden kann, etwa indem das 
Dienstwagenprivileg auf Zweiräder aus-
gedehnt wird. 

Quelle | Gesetzentwurf des Bundesrates für 
ein Gesetz zur steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität, BT-Drs. 18/5864 vom 26.8.2015 

Für Arbeitnehmer

Telearbeitsplatz einer Alleinerziehenden nicht 
immer steuerbegünstigt 
| Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich jüngst mit der Frage beschäftigt, ob 
eine alleinerziehende Mutter ihre Aufwendungen für einen häuslichen Telearbeits
platz als Werbungskosten geltend machen kann. |

◼◼ Sachverhalt

Eine alleinerziehende Arbeitnehmerin 
musste nur vormittags im Büro anwe-
send sein und konnte am Nachmittag 
zu Hause arbeiten. In der Steuererklä-
rung machte sie die Aufwendungen für 
ihren Telearbeitsplatz als Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers geltend. 
Das Finanzamt versagte den Wer-
bungskostenabzug, weil ihr auch bei 
ihrem Arbeitgeber ein Arbeitsplatz zur 
Verfügung stand. Dies sah das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz genauso.

Aufwendungen (z.B. Miete, Wasser- 
und Energiekosten) für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR 
jährlich abzugsfähig, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein 

anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Dies war aber hier der Fall, denn 
die Arbeitnehmerin hätte ihren dienstli-
chen Arbeitsplatz grundsätzlich auch 
an den Nachmittagen nutzen können.

Dass die Nutzung letztlich an der Kin-
derbetreuung scheiterte, ist für das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz steuerlich 
unbeachtlich. Der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende sei als Steuerver-
günstigung ausreichend, sodass keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken ge-
gen die Abzugsbeschränkung für das 
Arbeitszimmer bestehen.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
11.8.2015, Az. 3 K 1544/13, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145373



– 4 – Im November 2015

Für Kapitalanleger

Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen: Gewinne 
sind nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei 

| Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen, die dem Inhaber ein Recht auf die Auslieferung von Gold gewähren, 
sind nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden. |

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
führen die Gewinne nicht zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen, weil die Schuld-
verschreibung keine Kapitalforderung 
verbrieft, sondern einen Anspruch auf 
eine Sachleistung in Form der Liefe-
rung von Gold.

Beachten Sie | Gewinne müssen aber 
versteuert werden, wenn der An- und 

Verkauf innerhalb eines Jahres reali-
siert werden (privates Veräußerungs-
geschäft). Kapitalanleger sollten also 
darauf achten, dass sie die Wertpapiere 
erst verkaufen, wenn die einjährige 
Spekulationsfrist abgelaufen ist.

Quelle | BFH-Urteile vom 12.5.2015, Az. VIII R 
4/15 und Az. VIII R 35/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nrn. 179254 und 179253

Für alle Steuerpflichtigen

Anhebung von Kindergeld, 
Grundfreibetrag & Co.: 
Wann wirken sich die 
Änderungen aus?  

| Bereits im Juli wurde das Gesetz zur 
Anhebung des Grundfreibetrags, des 
Kinderfreibetrags, des Kindergeldes 
und des Kinderzuschlags im Bundesge-
setzblatt verkündet. Der Bund der Steu-
erzahler hat nun zusammengestellt, 
wann sich die jeweiligen Änderungen im 
Geldbeutel bemerkbar machen. |

Kindergeld

Seit September wird das Kindergeld in 
der neuen Höhe ausgezahlt, sodass El-
tern im Monat 4 EUR mehr pro Kind er-
halten. Für die zurückliegenden Monate 
ab Januar 2015 wird die Nachzahlung 
im Herbst erfolgen. 

Entlastungsbetrag

Ebenfalls rückwirkend ab Januar 2015 
gilt für Alleinerziehende ein Entlas-
tungsbetrag von 1.908 EUR pro Jahr (An-
hebung um 600 EUR). Der höhere Betrag 
für das erste Kind wird bei Alleinerzie-
henden mit der Steuerklasse II ab De-
zember 2015 automatisch angerechnet. 

PRAXISHINWEIS | Ab dem zweiten 
Kind erhöht sich der Entlastungsbe-
trag um weitere 240 EUR je Kind – je-
doch nicht automatisch. Hierzu muss 
ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 
beim Finanzamt gestellt werden. Wird 
kein Antrag gestellt, erfolgt die Be-
rücksichtigung über die Einkommen-
steuerveranlagung.

Grundfreibetrag

Von dem höheren Grundfreibetrag für 
2015 (8.472 EUR anstatt 8.354 EUR) pro-
fitieren Arbeitnehmer mit der Dezem-
ber-Lohnabrechnung. Bei einem Single 
beträgt die Entlastung maximal 23 EUR, 
bei Ehepaaren 46 EUR, so der Bund der 
Steuerzahler. 

Beachten Sie | Bei Freiberuflern/Ge-
werbetreibenden wirkt sich die Anhe-
bung im Einkommensteuerbescheid 
2015 aus.

Quelle | Bund der Steuerzahler vom 18.9.2015: 
„Höheres Kindergeld ab September - höheres 
Gehalt erst im Dezember“

Für Kapitalanleger

Kein Anspruch auf Günstigerprüfung  
nach Bestandskraft des Steuerbescheids 

| Ein Antrag auf Günstigerprüfung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen hat 
grundsätzlich nur bis zur Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids – also bis 
zum Ablauf der Einspruchsfrist – Aussicht auf Erfolg. So lautet eine aktuelle Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs. |

Hintergrund: Grundsätzlich ist die Ein-
kommensteuer auf Kapitalerträge mit 
der Abgeltungsteuer abgegolten. Hier-
von gibt es allerdings Ausnahmen. So 
kann beispielsweise bei der Einkom-
mensteuerveranlagung die Günstiger-

prüfung beantragt werden. Dies lohnt 
sich, wenn der individuelle Steuersatz 
unter 25 % liegt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 12.5.2015, Az. VIII R 
14/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 179252

Für alle Steuerpflichtigen

Ehegatte im Pflegeheim: Kann der Splittingtarif 
trotz neuem Lebenspartner gewährt werden? 

| Ist einem Ehepaar, bei dem ein Ehegatte wegen schwerer Demenz im Pflegeheim 
lebt, die steuerliche Zusammenveranlagung zu gewähren, wenn der gesunde Ehe-
gatte mit einem neuen Lebenspartner zusammenlebt? Das Finanzgericht Nieder-
sachsen hat den Splittingtarif gewährt, jetzt ist der Bundesfinanzhof gefragt. |

Hintergrund: Die Zusammenveranla-
gung setzt voraus, dass die Ehegatten 
nicht dauernd getrennt leben. Ein dau-
erndes Getrenntleben liegt dann vor, 
wenn die zum Wesen der Ehe gehörende 
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 
endgültig aufgehoben worden ist.

Im Streitfall kam das Finanzgericht 
Niedersachsen zu der Überzeugung, 
dass der Mann die persönliche und 
geistige Gemeinschaft mit seiner Ehe-
frau aufrechterhalten hatte, soweit dies 

umständehalber möglich war. Er hatte 
die Fürsorge für seine Ehefrau er-
bracht, die er angesichts der schwieri-
gen Gesamtumstände leisten konnte. 
Es war nicht zu erkennen, dass er sich 
infolge der Aufnahme der neuen Bezie-
hung von seiner Ehefrau distanziert 
hätte. Insofern habe der Ehemann, so 
das Finanzgericht, nicht von seiner 
Frau dauernd getrennt gelebt.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
23.6.2015, Az. 13 K 225/14, Rev. BFH Az. III R 
15/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145372
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Für alle Steuerpflichtigen

Erneute Änderung der Rechtsprechung:  
Zivilprozesskosten sind nun doch nicht absetzbar 

| Zivilprozesskosten sind grundsätzlich keine außergewöhnlichen Belastungen. 
Damit gibt der Bundesfinanzhof seine steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung aus 
2011 wieder auf und kehrt zu seiner alten Sichtweise zurück. Etwas anderes kann 
nur ausnahmsweise gelten, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen 
existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. 
Eine nähere Definition bleibt der Bundesfinanzhof jedoch schuldig. |

Hintergrund

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich 
außergewöhnliche Belastungen nur 
dann steuermindernd auswirken, wenn 
sie die im Gesetz festgelegte zumutbare 
Belastung übersteigen. Die Höhe hängt 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Fami-
lienstand und von der Zahl der Kinder ab.

Nach der bis 2010 geltenden Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs konnten 
Zivilprozesskosten – mit Ausnahme von 
Scheidungskosten – regelmäßig nur 
dann als außergewöhnliche Belastung 
abgezogen werden, wenn der Steuer-
pflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr 
lief, seine Existenzgrundlage zu verlie-
ren und seine lebensnotwendigen Be-
dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr befriedigen zu können.

In 2011 ist der Bundesfinanzhof von die-
ser restriktiven Sicht jedoch abgewi-
chen und hat den Abzug auch dann zu-
gelassen, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet und nicht mutwillig erscheint.

Hinweis | Die Rückkehr des Bundesfi-
nanzhofs zu seiner alten Auffassung 

entspricht nunmehr im Wesentlichen 
der ab 2013 geltenden Gesetzeslage. 
Der Gesetzgeber sah sich nämlich auf-
grund der in 2011 erfolgten Rechtspre-
chungsänderung veranlasst, den Abzug 
von Zivilprozesskosten einzuschränken.

Scheidungskosten

Im Zivilprozess des aktuellen Streitfalls 
ging es um die Rechtmäßigkeit eines 
Testaments. Die Frage, ob Zivilprozess-
kosten für eine Scheidung als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar sind, ist 
damit aber noch nicht beantwortet. Hier 
wird derzeit kontrovers diskutiert, ob 
mit der gesetzlichen Neuregelung 
„nur“ die Rechtslage vor der steuer-
zahlerfreundlichen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs wieder herge-
stellt werden sollte oder damit auch die 
Sonderbehandlung der Eheschei-
dungskosten entfällt.

Derzeit gilt es, den Ausgang der anhän-
gigen Revisionsverfahren abzuwarten 
und entsprechende Fälle über einen 
Einspruch offen zu halten.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2015, Az. VI R 
17/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178744; an-
hängige Revisionsverfahren u.a. BFH Az. VI R 
66/14; BFH Az. VI R 81/14 

Für Arbeitnehmer

Aufwendungen für „normale“ Schuhe sind  
keine Werbungskosten

| Eine Schuhverkäuferin kann ihre Schuhe selbst dann nicht als Werbungskosten 
absetzen, wenn sie verpflichtet ist, während der Arbeit Schuhe ihres Arbeitgebers zu 
tragen. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. |

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung 
sind als Kosten der privaten Lebensfüh-
rung nicht abzugsfähig. Dies gilt selbst 
dann, wenn sie so gut wie ausschließlich 
im Beruf getragen wird und für diesen 
Zweck angeschafft wurde. Ein Wer-
bungskostenabzug scheitert, wenn die 
private Nutzung möglich und üblich ist.

Beachten Sie | Das Abzugsverbot gilt 
jedoch nicht für typische Berufsklei-
dung, die nach ihrer Beschaffenheit 
 nahezu ausschließlich für die berufli-
che Verwendung bestimmt ist (z.B. 
Amtstrachten oder weißer Arztkittel). 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 1.7.2015, Az.  
9 K 3675/14 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145195

Für Unternehmer

Kein Nachweis der  
innergemeinschaftlichen 
Lieferung durch eine 
Zeugenaussage

| Die Umsatzsteuerfreiheit einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung ist durch 
Belege und Aufzeichnungen nachzuwei-
sen. Als Ersatz für den gesetzlich vorge-
sehenen Buch- und Belegnachweis 
kommt eine Zeugenaussage nach einer 
Entscheidung des Bundes finanzhofs 
grundsätzlich nicht in Betracht. |

Nur wenn der Formalbeweis aus-
nahmsweise nicht oder nicht zumutbar 
geführt werden kann, ist der Nachweis 
auch in anderer Form zuzulassen. Im 
Streitfall bestanden hierfür aber keine 
Anhaltspunkte.

Nach dem Neutralitätsgrundsatz ist die 
Steuerbefreiung auch dann zu gewäh-
ren, wenn der Steuerpflichtige zwar die 
formellen Anforderungen an den Nach-
weis nicht oder nicht vollständig erfüllt, 
die Voraussetzungen einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung jedoch un-
bestreitbar feststehen. Genau das stand 
im Streitfall aber nicht fest.

PRAXISHINWEIS | Um Streitigkei-
ten mit dem Finanzamt zu vermeiden, 
sind Unternehmer gut beraten, die 
Vorgaben der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung zum Buch- und 
Belegnachweis zu beachten.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.3.2015, Az. V R 
14/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178877

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre „Hilfen  
für Investitionen und 
Innovationen“
| Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) hat die Broschüre 
„Wirtschaftliche Förderung – Hilfen für 
Investitionen und Innovationen“ neu 
aufgelegt. |

Die Broschüre bietet Orientierungshil-
fen in der Förderlandschaft und infor-
miert ausführlich über die zahlreichen 
Fördermöglichkeiten, deren Konditionen 
und Antragswege. Unter www.iww.de/
sl1664 können Sie die Broschüre kos-
tenlos herunterladen.
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Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeldanspruch bei 
mehraktiger Ausbildung

| Eine aktuelle Entscheidung des Bun
desfinanzhofs zum Kindergeldanspruch 
bei mehraktiger Ausbildung eröffnet 
Eltern Aussicht auf einen längeren Be
zug von Kindergeld. |

◼◼ Sachverhalt

Nach der Ausbildung zum Elektroniker 
bewarb sich der volljährige A noch im 
selben Monat (Februar 2012) für einen 
Platz an einer Technikerschule sowie 
einer Fachoberschule für Technik. 
Ebenfalls im Februar unterschrieb er 
einen befristeten Arbeitsvertrag in üb
lich bezahlter Vollzeitbeschäftigung. 
Nachdem er eine Zusage der Fach
oberschule für Technik erhalten hatte, 
beendete er das Arbeitsverhältnis vor
zeitig, um ab Mitte August 2012 diese 
Bildungseinrichtung besuchen zu kön
nen. Der einjährige Vollzeitunterricht 
erfolgte zur Vorbereitung des Studi
ums an einer Fachhochschule und war 
Voraussetzung, ein solches aufneh
men zu können.

Die Familienkasse hob die Kinder
geldfestsetzung für März bis Juli 2012 
auf, weil A nach Abschluss einer erst
maligen Berufsausbildung einer 
(schädlichen) Erwerbstätigkeit von 
mehr als 20 Stunden pro Woche nach
gegangen sei. Dies sah der Bundesfi
nanzhof jedoch anders.

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs 
hatte das Kind im Streitzeitraum eine 
erstmalige Berufsausbildung noch nicht 
abgeschlossen, sodass es auf die Frage 
der Erwerbstätigkeit nicht ankommt. 

Mehraktige Ausbildungsmaßnahmen 
sind allerdings nur dann als Teil einer 
Erstausbildung anzusehen, wenn sie 
zeitlich und inhaltlich aufeinander ab
gestimmt sind. Es muss erkennbar 
sein, dass die Ausbildung nach dem 
ersten Abschluss fortgesetzt werden 
soll und das angestrebte Berufsziel 
erst über den weiterführenden Ab
schluss erreicht werden kann.

Hinweis | Mit diesem Urteil führt der 
Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 
aus 2014 fort, wonach Kindergeld 
grundsätzlich bis zum Abschluss eines 
dualen Studiums möglich ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.4.2015, Az. V R 
27/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178454; 
BFH-Urteil vom 3.7.2014, Az. III R 52/13

Für Unternehmer

Digitale Steuerdaten dürfen nicht „ewig“ auf dem 
Laptop des Betriebsprüfers gespeichert werden 

| Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann die Finanzverwaltung digitalisierte Steuer
daten zur Speicherung und Auswertung auf mobilen Rechnern der Prüfer nur ver
langen, wenn Datenzugriff und Auswertung in den Geschäftsräumen des Steuer
pflichtigen oder in den Diensträumen der Verwaltung stattfinden. Nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs ist die Speicherung über den Abschluss der Prüfung hinaus 
nur zulässig, soweit und solange die Daten noch für das Besteuerungsverfahren 
(z.B. bis zum Abschluss etwaiger Rechtsbehelfsverfahren) benötigt werden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Zuge einer Betriebsprüfung hatte 
das Finanzamt die Gewinnermittlungen 
sowie zu deren Prüfung die Steuer
daten in digitaler Form auf einem ma
schinell verwertbaren Datenträger an
gefordert. Der Steuerpflichtige bestand 
darauf, dass das Finanzamt diese Da
ten nicht (wie angekündigt) über die 
Prüfung hinaus bis zur Bestandskraft 
von nach der Betriebsprüfung erlasse
nen Bescheiden auf dem (mobilen) 
Rechner des Prüfers speichern darf – 
und zwar zu Recht, wie der Bundes
finanzhof befand.

Der Gefahr missbräuchlicher Verwen-
dung der Daten muss angemessen 
Rechnung getragen werden. Daher 
musste die Prüfungsanordnung im 
Streitfall um folgenden Satz ergänzt 
werden: „Die Herausgabe erfolgt nur zur 
Speicherung und Auswertung auf dem 
Rechner des Prüfers während der Prü
fung in Ihren Geschäftsräumen oder zur 
Mitnahme durch den Prüfer für die Spei
cherung und Auswertung der Daten auf 
einem Rechner in den Diensträumen 
des Finanzamts.“

Quelle | BFH-Urteil vom 16.12.2014, Az. VIII R 
52/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178876

Für Arbeitnehmer

Steuerermäßigung für Kapitalauszahlungen  
aus der betrieblichen Altersvorsorge?

| Einmal-Kapitalauszahlungen aus Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktver-
sicherungen sind tarifbegünstigt, weil es sich hierbei um eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit handelt. Da die Verwaltung gegen dieses Urteil des Finanzge
richts RheinlandPfalz Revision eingelegt hat, ist nun der Bundesfinanzhof am Zug. |

Nach Ansicht der Verwaltung unterlie
gen nur Kapitalauszahlungen aus einer 
Direktzusage und einer Unterstützungs
kasse der steuergünstigen Fünftelrege
lung. Das Finanzgericht RheinlandPfalz 
sieht für diese Differenzierung keine 
sachliche Rechtfertigung. Schließlich 
habe der Bundesfinanzhof bereits für 
Kapitalleistungen berufsständischer 
Versorgungswerke (Basisvorsorge) ent

schieden, dass sie nach der Fünftelrege
lung zu besteuern seien. Diese Entschei
dungen habe die Finanzverwaltung auch 
umgesetzt. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
19.5.2015, Az. 5 K 1792/12, Rev. BFH Az. X R 
23/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144962; 
BFH-Urteil vom 23.10.2013, Az. X R 3/12; BMF-
Schreiben vom 10.1.2014, Az. IV C 3 - S 
2221/12/10010:003

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe: Keine Erhöhung für 2016

| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung liegt auch in 2016 bei 5,2 %.  |

Dass erneut keine Erhöhung notwendig 
wird, liegt vor allem an dem in 2014 ver
abschiedeten Gesetz zur Stabilisierung 
des Künstlersozialabgabesatzes, wo
durch die Deutsche Rentenversiche

rung und die Künstlersozialkasse ihre 
Prüfungen deutlich ausgeweitet haben.

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2016 
vom 1.9.2015, BGBl I 2015, 1570
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Für alle Steuerpflichtigen

Vereinfachungsregel  
für Spenden bis 200 EUR

| Wegen der großen Spendenbereit-
schaft für Flüchtlinge weist das Finanz-
ministerium Schleswig-Holstein auf 
eine Sonderregelung für Kleinspenden 
bis 200 EUR hin. Unter gewissen Vor-
aussetzungen muss dem Finanzamt in 
diesen Fällen nämlich keine Spenden-
bescheinigung vorgelegt werden, damit 
ein Sonderausgabenabzug anerkannt 
werden kann. |

Zum Nachweis einer Kleinspende reicht 
der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinsti-
tuts aus, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:

 • Der vom Spendenempfänger her-
gestellte Beleg enthält Angaben 
zum steuerbegünstigten Zweck, 
für den die Zuwendung verwendet 
wird, über die Freistellung zur Kör-
perschaftsteuer und ob es sich um 
eine Spende oder einen Mitglieds-
beitrag handelt.

Hinweis | In der Regel beinhaltet 
der vorgedruckte Überweisungs-
träger des Spendenempfängers 
diese Pflichtangaben.

 • Aus der Buchungsbestätigung 
müssen Name und Kontonummer 
oder ein sonstiges Identifizie-
rungsmerkmal des Auftraggebers 
und des Empfängers, der Betrag, 
der Buchungstag sowie die tat-
sächliche Durchführung der Zah-
lung ersichtlich sein. Der Zuwen-
dende muss zusätzlich den vom 
Zuwendungsempfänger hergestell-
ten Beleg vorlegen.

 • Im Fall des Lastschriftverfahrens 
muss die Buchungsbestätigung 
Angaben über den steuerbegüns-
tigten Zweck, für den die Zuwen-
dung verwendet wird, und über die 
Steuerbegünstigung des Vereins 
enthalten.

Hinweis | Die vorgenannten Ausfüh-
rungen sollen der Vereinfachung die-
nen. Selbstverständlich kann die Nach-
weispflicht auch bei Kleinspenden 
durch eine Zuwendungsbestätigung 
erfüllt werden. 

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, Mittei-
lung vom 17.8.2015

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesrat stimmt Steueränderungsgesetz 2015 zu

| Das Steueränderungsgesetz 2015 ist nach der im Oktober erfolgten Zustimmung 
des Bundesrates „in trockenen Tüchern“. Enthalten sind viele Einzeländerungen, die 
fast alle zentralen Steuerarten betreffen. Wichtige Aspekte werden vorgestellt. |

Unterhaltsleistungen

Beim Abzug von Unterhaltszahlungen 
an geschiedene oder dauernd getrennt 
lebende Ehegatten gibt es neue formale 
Hürden. Neue Voraussetzung ist die 
Angabe der Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person in der Einkom-
mensteuer-Erklärung des Unterhalts-
leistenden. Die unterhaltene Person ist 
für diese Zwecke verpflichtet, dem Un-
terhaltsleistenden ihre Identifikations-
nummer mitzuteilen. Kommt sie dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann der Un-
terhaltsleistende diese bei der für ihn 
zuständigen Finanzbehörde erfragen.

Beachten Sie | Durch diese Änderung, 
die erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2016 gilt, soll eine Versteuerung 
der Zahlungen beim Empfänger als 
sonstige Einkünfte gesichert werden.

Übertragung stiller Reserven

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, 
den Gewinn aus der Veräußerung be-
stimmter Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens (z.B. Gebäude) auf ein be-
günstigtes Reinvestitionsobjekt zu über-
tragen oder eine Rücklage für eine zu-
künftige Investition zu bilden. Hierdurch 
kann eine sofortige Versteuerung ver-
mieden werden. Voraussetzung ist, dass 
das angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgut zum Anlagevermögen einer 
inländischen Betriebsstätte gehört. 
Nach Ansicht des Europäischen Ge-
richtshofs (16.4.2015, C-591/13) verstößt 
dieser Inlandsbezug allerdings gegen 
die Niederlassungsfreiheit.  

Nach der Neuregelung haben Steuer-
pflichtige bei Ersatzinvestitionen in be-
günstigte Anlagegüter einer im EU-/
EWR-Raum belegenen Betriebsstätte 
die Möglichkeit, die auf den Veräuße-
rungsgewinn entfallende Steuer in fünf 
gleichen Jahresraten zu entrichten. Der 
Antrag ist im Wirtschaftsjahr der Veräu-
ßerung zu stellen.

Beachten Sie | Die Neuregelung ist zu-
gunsten der Steuerpflichtigen rückwir-
kend in allen noch offenen Fällen an-
wendbar.

Wechsel der Umsatzsteuer-
schuldnerschaft bei Bauleistungen

Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs (28.8.2014, Az. V R 7/14) zur Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers bei Bauleistungen sind Betriebs-
vorrichtungen keine Bauwerke im Sinne 
des § 13b Umsatzsteuergesetz (UStG). 
Eine Verlagerung der Steuerschuldner-
schaft kommt somit nicht in Betracht.

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 
wurde klargestellt, dass Lieferungen 
von und Leistungen an Betriebsvorrich-
tungen weiterhin unter die Regelung 
des § 13b UStG fallen können. Dadurch 
ist die in der Praxis oftmals schwierige 
Abgrenzung zwischen Bauwerk und Be-
triebsvorrichtung entbehrlich.

Beachten Sie | Diese Regelung tritt 
am Tag nach der Verkündung des Ge-
setzes im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Grunderwerbsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hält die 
Regelung über die Ersatzbemessungs-
grundlage im Grunderwerbsteuerrecht 
für verfassungswidrig (Beschluss vom 
23.6.2015, Az. 1 BvL 13/11, Az. 1 BvL 
14/11) und hat den Gesetzgeber aufge-
fordert, spätestens bis zum 30.6.2016 
rückwirkend zum 1.1.2009 eine Neure-
gelung zu treffen.  

Hintergrund: Regelbemessungsgrund-
lage bei der Grunderwerbsteuer ist der 
Wert der Gegenleistung, insbesondere 
der Kaufpreis. Auf die Ersatzbemes-
sungsgrundlage wird bei fehlender Ge-
genleistung, Erwerbsvorgängen auf 
gesellschaftsvertraglicher Grundlage 
sowie bei Übertragung von mindes-
tens 95 % der Anteile an Gesellschaf-
ten zurückgegriffen.

Nach dem Steueränderungsgesetz 2015 
erfolgt die Bewertung mit den für die 
Erbschaftsteuer geltenden Bewertungs-
vorschriften. Dadurch erfolgt eine Annä-
herung an den Verkehrswert und damit 
an die Regelbemessungsgrundlage.

Quelle | Steueränderungsgesetz 2015, BR-
Drs. 418/15 vom 25.9.2015



– 8 – Im November 2015

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Broschüre „Vereine und Steuern“
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre „Vereine & 
Steuern – Arbeitshilfe für Vereinsvorstände und Mitglieder“ neu aufgelegt. |

Der komplett überarbeitete Ratgeber 
wendet sich an Vereins- und Vorstands-
mitglieder, die in den Vereinen die fi-
nanziellen Angelegenheiten regeln. Von 
der Gemeinnützigkeit bis zur Zuwen-
dungsbestätigung werden alle relevan-
ten Themen auf über 200 Seiten behan-

delt. Neben zahlreichen Anlagen ist u.a. 
auch eine Mustersatzung für einen ge-
meinnützigen Verein enthalten. 

Hinweis | Die Broschüre kann unter 
www.iww.de/sl1675 kostenfrei herunter-
geladen werden.

Für Unternehmer

So sind Gebühren  
an den Betreiber  
einer Handelsplattform  
umsatzsteuerlich  
zu behandeln!

| Müssen Unternehmer für den Verkauf 
von Waren über eine Handelsplattform 
(z.B. über eBay) an den Betreiber Ge-
bühren zahlen, so mindern diese das 
Entgelt nicht. Dies hat die Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe klargestellt. |

Bemessungsgrundlage ist  
nicht zu kürzen

Im Regelfall sind die Gebühren an eine 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat an-
sässige Firma zu leisten. Bei der Veräu-
ßerung der Waren werden die Gebühren 
dann mit dem Verkaufserlös der Waren 
verrechnet. An den Unternehmer wird 
nur der um die Gebühren gekürzte Be-
trag überwiesen. Aufgrund der Ver-
rechnung der Gebühren wird der Erlös 
häufig zu gering angegeben.

◼◼ Beispiel

Unternehmer U verkauft Waren für 
insgesamt 119.000 EUR. Nach dem 
Abzug der Gebühren von 10.000 EUR 
wird an U ein Betrag von 109.000 EUR 
überwiesen. 

Falsche Lösung: U erklärt nur Umsätze 
von 91.596 EUR (109.000 EUR/1,19) und 
eine Umsatzsteuer von 17.403 EUR 
(91.596 EUR × 0,19).

Richtige Lösung: Die Bemessungs-
grundlage beträgt 100.000 EUR. Die 
Gebührenverrechnung ist unbeacht-
lich. U schuldet somit 19.000 EUR 
Umsatzsteuer.

Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
beachten

Berechnet der in einem anderen EU-
Land ansässige Betreiber der Handels-
plattform Gebühren, schuldet der deut-
sche Unternehmer – hier U – hierfür die 
Umsatzsteuer (Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft). Diese Umsatzsteuer 
kann er unter den weiteren Vorausset-
zungen als Vorsteuer abziehen. 

Quelle | OFD Karlsruhe vom 19.2.2015, Az.  
S 7200 - Karte 18

Für Arbeitgeber

Minijobs: Seit September gelten neue Umlagesätze
| Die Minijob-Zentrale hat darauf hingewiesen, dass sich bei geringfügig Beschäf-
tigten die Umlagesätze zur Arbeitgeberversicherung zum 1.9.2015 wie folgt erhöht 
haben: U1 (Krankheit) = 1 % (bisher 0,7 %); U2 (Mutterschaft) = 0,3 % (bisher 0,24 %). |

Liegt der Minijob-Zentrale ein Dauer-
Beitragsnachweis vor, wurde dieser ab 
dem Beitragsmonat September auto-
matisch angepasst. Auch bei einem 
SEPA-Basislastschriftmandat ist nichts 
weiter zu veranlassen.

Sofern bei der Hausbank ein monatli-
cher Dauerauftrag eingerichtet wurde, 

sollte dieser – sofern noch nicht erfolgt 
– schnellstmöglich abgeändert werden.

Beachten Sie | Privathaushalte müs-
sen keine Änderungen vornehmen. Hier 
übernimmt die Minijob-Zentrale die Be-
rechnung der Abgaben.
Quelle | Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
3.8.2015

Für Vermieter

Sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand oder 
anschaffungsnahe Herstellungskosten?

| Aufwendungen werden in (anschaffungsnahe) Herstellungskosten umqualifiziert, 
wenn innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Nettoaufwendungen 
15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Das Problem: Vermieter kön-
nen die Aufwendungen nicht sofort, sondern nur über die Gebäudeabschreibung (re-
gelmäßig 50 Jahre) geltend machen. Aktuell ist u.a. strittig, wie Aufwendungen, die 
zur Erlangung der Betriebsbereitschaft aufgewandt werden, zu behandeln sind. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute erwarben eine Immobilie und 
vermieteten sie an ihren Sohn. Zuvor 
tauschten sie die unbrauchbaren Fens-
ter aus und behandelten die Kosten 
(17.850 EUR) als Anschaffungskosten 
(= Aufwendungen zur Erlangung der 
Betriebsbereitschaft). Die sonstigen 
Sanierungsarbeiten (16.617 EUR) de-
klarierten sie als sofort abzugsfähigen 
Erhaltungsaufwand. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die 16.617 EUR jedoch als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten, 
weil sie zusammen mit den Aufwen-
dungen für die Fenster die 15 %-Grenze 
überstiegen. Das sah das Finanzgericht 
München genauso.

Nach Meinung des Finanzgerichts sind 
alle Aufwendungen – mit Ausnahme 
von Erweiterungen und Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üb-
licherweise anfallen – bei Anwendung 
der 15 %-Grenze zu addieren. 

Hinweis | Man darf gespannt sein, wie 
der Bundesfinanzhof den Fall in der Re-
vision beurteilen wird. Denn bis dato ist 
höchstrichterlich noch nicht geklärt, 
wie Aufwendungen zur Erlangung der 
Betriebsbereitschaft bei der Ermittlung 
der 15 %-Grenze zu behandeln sind.

Quelle | FG München, Urteil vom 3.2.2015, Az. 
11 K 1886/12, Rev. BFH Az. IX R 15/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144659
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Für Unternehmer

Betriebsprüfung: Zeitreihenvergleich eingeschränkt 

| Der Bundesfinanzhof hat die Möglichkeiten eingeschränkt, mittels des Zeitrei-
henvergleichs Gewinne hinzuzuschätzen. Denn der Zeitreihenvergleich weist ge-
genüber anderen Verprobungs- und Schätzungsmethoden Besonderheiten auf, die 
zumindest eine vorsichtige Interpretation seiner Ergebnisse gebieten. |

◼◼ Sachverhalt

Bei der Betriebsprüfung einer Gast-
stätte beanstandete der Prüfer die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung u.a. 
aus folgenden Gründen: 

• Die Programmierprotokolle der Re-
gistrierkasse wurden nicht vorgelegt,

• die Tagesendsummenbons waren 
nicht vollständig bzw. nicht datiert, 

• die Warenendbestände zum Ende 
der Streitjahre wurden nicht durch 
Inventuren, sondern im Wege der 
Schätzung ermittelt. 

Der Prüfer erhöhte die Erlöse um Hin-
zuschätzungen, für deren Höhe er sich 
auf einen Zeitreihenvergleich stützte. 
Dabei ermittelte er wöchentliche Roh-
gewinnaufschlagsätze und bildete für 
je zehn aufeinanderfolgende Wochen 
Mittelwerte. Den höchsten Mittelwert 
wendete er für das gesamte Jahr auf 
den erklärten Wareneinsatz an. Nach 
erfolglosem Einspruchs- und Klage-
verfahren gab der Bundesfinanzhof der 
Revision des Steuerpflichtigen statt.

Zwar hat das Finanzamt wegen der 
Mängel in der Buchführung eine Schät-
zungsbefugnis. Da der Zeitreihenver-
gleich jedoch Besonderheiten aufweist, 
ist diese Schätzungsmethode nur unter 
folgenden Einschränkungen zulässig:

1.  Das Verhältnis zwischen Erlösen und 
Wareneinkäufen muss über das Jahr 
hinweg weitgehend konstant sein.

2.  Bei einer formell ordnungsmäßigen 
Buchführung ist der Zeitreihenver-

gleich zum Nachweis materieller 
Mängel von vornherein ungeeignet.

3.  Ist die Buchführung zwar formell 
nicht ordnungsgemäß, sind aber 
materielle Unrichtigkeiten nicht 
konkret nachgewiesen, sind andere 
Schätzungsmethoden vorrangig.

4.  Auch wenn andere Schätzungsme-
thoden nicht zur Verfügung stehen, 
dürfen die Ergebnisse eines Zeitrei-
henvergleichs nicht unbesehen 
übernommen werden, sondern kön-
nen allenfalls einen Anhaltspunkt 
für eine Hinzuschätzung bilden.

5.  Nur wenn die materielle Unrichtig-
keit der Buchführung bereits we-
gen anderer Erkenntnisse feststeht, 
können die Ergebnisse eines kor-
rekt durchgeführten Zeitreihenver-
gleichs auch für die Höhe der Hin-
zuschätzung herangezogen werden.

Hinweis | Bei einem programmierba-
ren Kassensystem liegt ein formeller 
Buchführungsmangel bereits vor, wenn 
die aufbewahrungspflichtigen Unterla-
gen (Betriebsanleitung sowie Protokolle 
nachträglicher Programmänderungen) 
fehlen. Dieser Mangel hat das gleiche 
Gewicht wie fehlende Tagesendsum-
menbons bei einer Registrierkasse bzw. 
fehlende Tagesprotokolle über das Aus-
zählen einer offenen Ladenkasse und 
berechtigt grundsätzlich schon für sich 
genommen zu einer Hinzuschätzung.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.3.2015, Az. X R 
20/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178301

Für alle Steuerpflichtigen

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende:  
Auf die Meldeadresse des Kindes kommt es an
| Alleinerziehende erhalten den Entlastungsbetrag für ein in ihrem Haushalt ge-
meldetes Kind auch dann, wenn es in einer eigenen Wohnung lebt, so der Bundes-
finanzhof. |

Die Haushaltszugehörigkeit ist anzu-
nehmen, wenn das Kind in der Wohnung 
des alleinstehenden Steuerpflichtigen 
gemeldet ist. Daraus leitet der Bundesfi-

nanzhof eine unwiderlegbare Vermu-
tung für die Haushaltszugehörigkeit ab.
Quelle | BFH-Urteil vom 5.2.2015, Az. III R 
9/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 177863

Für GmbH-Gesellschafter

GmbH „als zweites 
Standbein“: Liebhaberei 
versus Einkünfte
erzielungsabsicht
| Wer sein Hobby zum Nebenberuf 
macht, handelt nicht automatisch ohne 
Einkünfteerzielungsabsicht. So lautet 
die Quintessenz aus einer Entschei-
dung des Finanzgerichts Düsseldorf. |

◼◼ Sachverhalt

Ein selbstständiger Apotheker betrieb 
„als zweites Standbein“ ein 
Tauchsport-Fachgeschäft (Ein-Mann-
GmbH) mit mehreren Angestellten. Die 
GmbH erzielte nur Verluste und wurde 
schon nach rund 18 Monaten aufgelöst. 
Den Auflösungsverlust erkannte das 
Finanzamt nicht an, da die Beteiligung 
an der GmbH nicht mit Einkünfteerzie-
lungsabsicht erworben worden sei. Da 
der Gesellschafter Hobbytaucher sei, 
liege es nahe, dass das Geschäft eher 
aus privatem Interesse aufgebaut wor-
den sei. Das Finanzgericht Düsseldorf 
sah das jedoch anders.

Bei neu gegründeten Gewerbebetrieben 
spricht der Beweis des ersten Anscheins 
grundsätzlich für eine Gewinnerzie-
lungsabsicht – es sei denn, die Art des 
Betriebs spricht von vornherein dage-
gen, weil der Betrieb typischerweise da-
zu bestimmt und geeignet ist, persönli-
chen Neigungen des Steuerpflichtigen 
zu dienen. Dies war hier aber nicht der 
Fall. Denn der Handel mit Gegenstän-
den gehört – anders als z.B. die Vermie-
tung von Segelyachten – typischerweise 
nicht zu den Tätigkeiten, die persönli-
che Neigungen befriedigen sollen. Sie 
stellen das klassische Betätigungsfeld 
eines Gewerbetreibenden dar. 

Auch folgende Punkte sprachen für die 
Einkünfteerzielungsabsicht: 

 • Durch die Rechtsform der GmbH 
konnten keine privaten Kosten in 
den betrieblichen Bereich verla-
gert werden.

 • Das operative Geschäft wurde durch 
Arbeitnehmer betrieben.

 • Die verlustbringende Tätigkeit wur-
de bereits nach einer sehr kurzen 
Betriebslaufzeit wieder eingestellt.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 7.7.2015, 
Az. 10 K 546/12 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
145324
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Für Arbeitnehmer

Diktatkassetten sind  
kein ordnungsgemäßes  
Fahrtenbuch

| Ein auf der Grundlage von Diktatkas-
setten und Excel-Tabellen geführtes 
Fahrtenbuch ist nach einer rechtskräf-
tigen Entscheidung des Finanzgerichts 
Köln nicht ordnungsgemäß. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer führte für seinen 
Firmenwagen ein Fahrtenbuch in 
Form eines Diktiergeräts. Dabei ging 
er wie folgt vor: Er diktierte zu Beginn 
einer Fahrt den Zweck der Fahrt, das 
Datum und den km-Stand. Unterwegs 
diktierte er besondere Vorkommnisse 
(z.B. Staus oder Umleitungen) und am 
Ende wiederum den km-Stand. Die 
Ansagen auf dem Band wurden von 
seiner Sekretärin im Durchschnitt 
zweimal wöchentlich in Excel-Dateien 
übertragen. Die Blätter wurden aufbe-
wahrt und am Jahresende gebunden. 
Auch die Bänder wurden aufbewahrt. 
Das Finanzamt erkannte das Fahrten-
buch nicht als ordnungsgemäß an und 
ermittelte den geldwerten Vorteil aus 
der Pkw-Überlassung nach der Ein-
Prozent-Regelung – zu Recht, so das 
Finanzgericht Köln.

Das Fahrtenbuch sind die einzelnen 
Kassetten und nicht die Excel-Tabellen. 
Diese erfüllen die Anforderungen an ein 
Fahrtenbuch bereits deshalb nicht, weil 
sie das ganze Jahr über als lose Blätter 
gesammelt und erst am Jahresende ge-
bunden wurden. Zudem sind sie jeder-
zeit änderbar.

Die Kassetten stellen kein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch dar, da es die heuti-
gen technischen Möglichkeiten erlau-
ben, Bänder zu verändern, ohne dass 
ein Bruch erkennbar ist. Außerdem 
kann jedes einzelne Band komplett neu 
besprochen werden.

Ferner ist nicht mit vertretbarem Auf-
wand nachprüfbar, ob die Kassetten 
vollständig in die Listen übernommen 
wurden. Nach Ansicht des Finanzge-
richts Köln ist ein mithilfe von elektroni-
schen Aufzeichnungen erstelltes Fahr-
tenbuch nur dann ordnungsgemäß, 
wenn die elektronische Aufzeichnung 
unmittelbar ausgedruckt wird.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 18.6.2015, Az.  
10 K 33/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145094

Für Arbeitnehmer

Arbeitsplatzwechsel: Kosten für die Abschiedsfeier 
können Werbungskosten sein 

| Veranstaltet ein Arbeitnehmer anlässlich eines Arbeitgeberwechsels eine Ab-
schiedsfeier, können die Aufwendungen als Werbungskosten abzugsfähig sein. Wie 
das Urteil des Finanzgerichts Münster zeigt, kommt es hier auf die Umstände des 
Einzelfalls an. |

◼◼ Sachverhalt

Anlässlich seines Arbeitsplatzwech-
sels an eine Fachhochschule lud ein 
leitender Angestellter Kollegen, Kun-
den, Lieferanten, Verbands- und Be-
hördenvertreter sowie Experten aus 
Wissenschaft und Forschung zu einem 
Abendessen in ein Restaurant mit 
Übernachtungsmöglichkeit ein. Die 
Einladungen stimmte er mit seinem 
bisherigen Arbeitgeber ab. Die Anmel-
dung für die Feier erfolgte über das 
bisherige Sekretariat des Arbeitneh-
mers. Die Kosten (rund 5.000 EUR) für 
die Abschiedsfeier, an der ca. 100 Per-
sonen teilnahmen, machte er in seiner 
Steuererklärung als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab, 
da es sich um eine private Feier gehan-
delt habe – jedoch zu Unrecht, wie das 
Finanzgericht Münster entschied.

Insbesondere folgende Punkte spra-
chen für eine berufliche Veranlassung 
der Aufwendungen:

 • Sämtliche Gäste stammten aus 
dem beruflichen Umfeld des Ar-
beitnehmers;  private Freunde oder 
Angehörige waren nicht eingeladen. 
Ferner war die überwiegende Zahl 
der Gäste ohne Partner eingeladen.

 • Der Arbeitgeber war in die Organi-
sation der Feier eingebunden.

 • Die Höhe der Kosten wertete das 
Finanzgericht bei einem Bruttolohn 
von 240.000 EUR als „durchschnitt-
lich“. Sie sprachen nicht gegen eine 
berufliche Veranlassung.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 29.5.2015, Az. 4 
K 3236/12 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144919

Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltsleistungen: Anrechenbare Einkünfte sind 
nicht um Sozialversicherungsbeiträge zu kürzen

| Der Bundesfinanzhof hat sich zur Ermittlung der als außergewöhnliche Belastun-
gen abziehbaren Unterhaltsleistungen geäußert. Danach sind die anrechenbaren 
Einkünfte der unterhaltenen Person ab dem Veranlagungszeitraum 2010 nicht 
(mehr) um die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung sowie um die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung für Leistun-
gen, die über das sozialhilferechtliche Niveau der Krankenversorgung hinausgehen, 
zu mindern. Vor dem Inkrafttreten des Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversiche-
rung war das noch möglich. |

Hintergrund

Entstehen einem Steuerpflichtigen Auf-
wendungen für den Unterhalt einer 
dem Steuerpflichtigen oder seinem 
Ehegatten gegenüber gesetzlich unter-
haltsberechtigten Person (gilt nicht für 
Kinder, für die ein Kindergeldanspruch 
besteht), können die Aufwendungen 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abge-
zogen werden.

Voraussetzung ist u.a., dass die unter-
haltene Person bedürftig ist. Bedürftig-
keit liegt insbesondere dann vor, wenn 
die unterstützte Person kein oder nur 

ein geringes Vermögen besitzt; ein an-
gemessenes Hausgrundstück bleibt 
bei der Prüfung unberücksichtigt. 

Die eigenen Einkünfte und Bezüge des 
Unterhaltsempfängers mindern den ab-
zugsfähigen Höchstbetrag (8.472 EUR in 
2015) um den Betrag, um den die Ein-
künfte und Bezüge 624 EUR im Kalen-
derjahr übersteigen. 

Beachten Sie | Der Höchstbetrag kann 
sich noch um gezahlte Kranken- oder 
Pflegeversicherungsbeiträge erhöhen.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2015, Az. VI R 
45/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 179260
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Für Arbeitgeber

Aufzeichnungspflichten 
beim Mindestlohn  
wurden gelockert

| Mit Wirkung zum 1.8.2015 sind Er-
leichterungen bei den Aufzeichnungs-
pflichten nach dem Mindestlohngesetz 
in Kraft getreten. |

Bisher war geregelt, dass eine Aufzeich-
nungspflicht nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) nicht 
erforderlich ist, wenn der Arbeitnehmer 
ein verstetigtes regelmäßiges Monats
entgelt von über 2.958 EUR brutto er
hält. Diese Schwelle ist zum 1.8.2015 auf 
2.000 EUR brutto gesenkt worden. 

WICHTIG | Die neue Schwelle gilt nur, 
wenn der Arbeitgeber dieses Monats
entgelt für die letzten vollen zwölf Mo
nate nachweislich gezahlt hat. Zeiten 
ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt blei
ben bei der Berechnung des Zeitraums 
von zwölf Monaten unberücksichtigt.

Für alle Arbeitnehmer, die nicht bereits 
seit zwölf Monaten mehr als 2.000 EUR 
brutto verdienen, entfällt die Aufzeich
nungspflicht – wie bisher – ab einem 
monatlichen Bruttogehalt von mehr 
als 2.958 EUR.

Daneben regelt die neue Verordnung, 
dass eine Aufzeichnungspflicht für im 
Betrieb arbeitende Ehegatten, eingetra-
gene Lebenspartner, Kinder und Eltern 
des Arbeitgebers nicht erforderlich ist. 

Sollte es sich bei dem Arbeitgeber um 
eine juristische Person (z.B. GmbH) 
oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft (z.B. KG) handeln, dann 
kommt es auf die Verwandtschaft bzw. 
Beziehung zum vertretungsberechtig
ten Organ der juristischen Person oder 
eines Mitglieds eines solchen Organs 
oder eines vertretungsberechtigten Ge
sellschafters der rechtsfähigen Perso
nengesellschaft an.

Hinweis | Ausführliche Informationen 
zum gesetzlichen Mindestlohn erhalten 
Sie z.B. auf der Webseite des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales: 
www.dermindestlohnwirkt.de. 

Quelle | Mindestlohndokumentationspflichten-
verordnung vom 29.7.2015, BAnz AT 31.7.2015 V1; 
Merkblatt der IHK Koblenz: Aufzeichnungs-
pflichten nach dem Mindestlohngesetz, Stand: 
August 2015

Für Unternehmer

Bundesfinanzministerium äußert sich zur  
Umsatzsteuer bei Sicherungseinbehalten 

| Der Bundesfinanzhof hatte vor rund zwei Jahren entschieden, dass Unternehmer 
Umsatzsteuer für Sicherungseinbehalte unter gewissen Voraussetzungen nicht an 
das Finanzamt abführen müssen. Das Bundesfinanzministerium wendet diese 
Rechtsprechung nunmehr an, sodass Unternehmer bereits für den Voranmel
dungszeitraum der Leistungserbringung eine Steuerberichtigung wegen Unein-
bringlichkeit vornehmen können. |

Zum Hintergrund: Bei der Sollbesteue-
rung entsteht die Umsatzsteuer bereits 
in dem Zeitpunkt der Leistungserbrin
gung. Für Bauunternehmer war das bis
lang insbesondere bei Großaufträgen 
ein Problem. Obwohl der Kunde einen 
Sicherungseinbehalt oftmals über Jahre 
zurückbehält, musste die Umsatzsteuer 
für diesen nicht vereinnahmten Rech
nungsbetrag bereits an das Finanzamt 
überwiesen werden.

Voraussetzungen für  
die Uneinbringlichkeit

Voraussetzung ist, dass der Unterneh
mer seinen Entgeltanspruch aufgrund 
eines vertraglichen Einbehalts zur Ab
sicherung von Gewährleistungsansprü
chen über einen Zeitraum von zwei bis 
fünf Jahren nicht verwirklichen kann.

Hat der Unternehmer die Gewährleis
tungsansprüche seiner Leistungsemp
fänger durch Bankbürgschaft gesichert 
oder war ihm eine derartige Bürg
schaftsgestellung möglich, liegt keine 
Uneinbringlichkeit vor.

PRAXISHINWEIS | Nach dem Schrei
ben des Bundesfinanzministeriums ist 
nachzuweisen, dass für jeden abge
schlossenen Vertrag konkrete, im Ein
zelnen vom Unternehmer begehrte Ge
währleistungsbürgschaften beantragt 
und abgelehnt wurden.

Vorsteuerkorrektur des  
Leistungsempfängers

Bei einer Steuerberichtigung hat der 
Leistungsempfänger die Vorsteuer aus 
den jeweiligen Leistungsbezügen ent-
sprechend zu berichtigen. Der Unter
nehmer muss dem Leistungsempfän
ger die Behandlung seiner Ansprüche 
nicht mitteilen. Das Finanzamt des Un
ternehmers ist allerdings berechtigt, 
das Finanzamt des Leistungsempfän
gers auf die Behandlung der offenen 
Entgeltansprüche als uneinbringlich 
hinzuweisen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 3.8.2015, Az. III 
C 2 - S 7333/08/10001 :004, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145098

Für GmbHGesellschafter

Ist der Ausschluss der Abgeltungsteuer für  
Gesellschafterdarlehen verfassungswidrig? 

| Gewährt ein Gesellschafter „seiner“ GmbH, an der er mit mindestens 10 % betei-
ligt ist, ein Darlehen, sind die Zinsen nicht mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 
zu versteuern. Anzuwenden ist vielmehr der persönliche Steuersatz, der deutlich 
höher sein kann. Der Bundesfinanzhof hat diese gesetzliche Regelung in 2014 für 
verfassungskonform gehalten. Damit gibt sich der unterlegende Steuerpflichtige 
aber nicht zufrieden und hat Verfassungsbeschwerde eingelegt, die inzwischen 
beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist. |

Nach Auffassung des Klägers ist die 
Grenze von 10 % in diesen Fällen will-
kürlich. Er würde in verfassungswidri
ger Weise benachteiligt, da der Abgel
tungsteuersatz Anwendung fände, 
wenn er zu weniger als 10 % an der 
GmbH beteiligt wäre.

Geeignete Fälle können vorerst offenge-
halten werden. Ob die Verfassungsbe
schwerde erfolgreich sein wird, muss 
aber zumindest bezweifelt werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 29.4.2014, Az. VIII R 
23/13, Verfassungsbeschwerde anhängig un-
ter Az. 2 BvR 2325/14
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Bei Vorauszahlungen 
nach der Scheidung  
ist Vorsicht geboten

| Solange das Finanzamt nicht weiß, 
dass die Eheleute nicht mehr zusam-
men zu veranlagen sind, kann es davon 
ausgehen, dass der die Vorauszahlun-
gen leistende Ehegatte die Steuer-
schulden beider begleichen will. Dies 
hat das Finanzgericht Schleswig-Hol-
stein rechtskräftig entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall war die Ehe vor Erlass des 
Vorauszahlungsbescheids und zum 
Zeitpunkt der vom Ehemann geleiste-
ten Vorauszahlungen bereits geschie-
den. Hiervon erfuhr das Finanzamt erst 
im Nachhinein, jedoch noch vor Erlass 
des Einkommensteuerbescheids und 
rechnete die vom Ehemann geleisteten 
Vorauszahlungen nur zur Hälfte an – 
und zwar zu Recht, wie das Finanzge-
richt Schleswig-Holstein befand.

Zahlt ein Ehegatte auf die Gesamt-
schuld und liegen keine anderslauten-
den Anhaltspunkte oder ausdrücklichen 
Absichtsbekundungen vor, kann das Fi-
nanzamt davon ausgehen, dass der 
Ehegatte auch die Steuerschuld des mit 
ihm zusammen veranlagten Ehegatten 
begleichen will. Dies gilt auch dann, 
wenn die Ehe zum Zahlungszeitpunkt 
nicht mehr bestand und das Finanzamt 
hiervon keine Kenntnis hatte. 

PRAXISHINWEISE | Der Bundesfi-
nanzhof hielt die Revision für unbe-
gründet und eine mündliche Verhand-
lung nicht für erforderlich. 

Um Streitigkeiten bereits im Vorfeld 
auszuschließen, sollte das Finanzamt 
in derartigen Fällen rechtzeitig über 
die Ehescheidung informiert werden.

Quelle | FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
8.7.2014, Az. 5 K 93/11, BFH-Beschluss vom 
13.5.2015, Az. VII R 38/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143967

Für alle Steuerpflichtigen

Änderungen durch das Bürokratieentlastungsgesetz 

| Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sollen durch das Bürokratieent-
lastungsgesetz, das am 31.7.2015 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, profitie-
ren. Wichtige Änderungen werden nachfolgend vorgestellt. |

Neue Buchführungsgrenzen

Unternehmen sollen stärker von Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten 
des Handelsgesetzbuchs und der Abga-
benordnung befreit werden und die Ein-
nahmen-Überschussrechnung nutzen 
können. Hierzu wurden die Schwellen-
werte zu den Umsätzen von 500.000 EUR 
auf 600.000 EUR bzw. zum Gewinn von 
50.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.   

Die Erhöhung gilt erstmals für Kalender-
jahre, die nach dem 31.12.2015 begin-
nen. Die Übergangsregelungen stellen 
jedoch sicher, dass Steuerpflichtige vom 
Finanzamt keine Mitteilung über den 
Beginn der Buchführungspflicht erhal-
ten, für die ab dem Zeitpunkt der Geset-
zesverkündung nach bisherigem Recht 
eine Buchführungspflicht besteht, je-
doch nicht mehr nach der Neuregelung.

Existenzgründer

Existenzgründer werden durch die Ein-
führung bzw. Anhebung von Schwellen-
werten später in der Wirtschaftsstatis-
tik herangezogen. Die Änderungen tre-
ten am 1.1.2016 in Kraft.

Einkommensteuer

Im Einkommensteuerrecht sind u.a. 
folgende Änderungen zu beachten:

 • Die Lohnsteuerpauschalierungs-
grenze für kurzfristig Beschäftigte 
wurde um 6 EUR auf 68 EUR erhöht. 

 • Das Faktorverfahren beim Lohn-
steuerabzug bei Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartnern 
wurde vereinfacht. Insbesondere 
kann ein Faktor künftig für bis zu 
zwei Kalenderjahre gelten.

 • Zum Kirchensteuerabzug auf Kapi-
talerträge verpflichtete Unterneh-
men müssen ihre Gesellschafter 
bzw. Kunden nicht mehr jährlich, 
sondern nur noch einmal je Ge-
schäftsbeziehung darauf hinwei-
sen, dass ein Abruf des Religions-
merkmals beim Bundeszentralamt 
für Steuern erfolgt und dass ein 
Widerspruchsrecht besteht.

Die Änderungen sind am Tag nach der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft getreten. Die Vereinfachungen 
beim Faktorverfahren sind indes erst-
mals für den Veranlagungszeitraum (VZ) 
anzuwenden, der auf den VZ folgt, in dem 
die Programmierarbeiten abgeschlos-
sen worden sind. Das Bundesfinanzmi-
nisterium wird den VZ bekannt geben.

Quelle | Gesetz zur Entlastung insbesondere 
der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie (Bürokratieentlastungsgesetz) vom 
28.7.2015, BGBl I 2015, 1400

Für Unternehmer

Richtsatzsammlung für 2014 veröffentlicht

| Das Bundesfinanzministerium hat die Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 
2014 (mit Pauschbeträgen für unentgeltliche Wertabgaben 2014 und 2015) veröf-
fentlicht. |

Die Richtsätze wurden auf der Grundla-
ge von Betriebsergebnissen zahlreicher 
geprüfter Unternehmen ermittelt. Die 
Werte werden jährlich überprüft und – 
wenn nötig – angepasst. Sie sind für die 
Finanzverwaltung ein Hilfsmittel (An-
haltspunkt), um Umsätze und Gewinne 
der Gewerbetreibenden zu verproben 
und gegebenenfalls bei Fehlen anderer 
geeigneter Unterlagen zu schätzen.  

Durch die Pauschbeträge für unent-
geltliche Wertabgaben können Waren-
entnahmen monatlich pauschal ver-
bucht werden. Sie entbinden Steuer-
pflichtige davon, eine Vielzahl von Ein-
zelentnahmen aufzuzeichnen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.7.2015, Az.  
IV A 4 - S 1544/09/10001-07, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145115


